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Textliche Festsetzungen:

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Im Urbanen Gebiet sind Vergnügungsstätten wie Spielhallen
und Einrichtungen, die der Schaustellung von Personen (z.B:
Sex- und Live-Shows sowie Video- oder ähnliche Vorführungen)
dienen, nicht zulässig

1.2 Im Urbanen Gebiet sind Bordelle und bordellartige Betriebe,
Verkaufsräume und -flächen, deren Zweck auf den Verkauf von
Artikeln mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, nicht zulässig.

1.3 Im Urbanen Gebiet sind Tankstellen nicht zulässig

2. Die mit „a“ bezeichneten Flächen sind auf einer mindestens
X,xx m breiten, durchgehenden Fläche mit einem Geh- und
Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.

3. Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuerungs-
anlagen für die Erzeugung von Wärme betrieben werden, sind
vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als Brennstoffe nur
Erdgas oder Heizöl EL schwefelarm zulässig. Die Ver-
wendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn
sichergestellt ist, dass die Massenströme von
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub
bezogen auf den Energiegehalt des
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar
höchstens denen von Heizöl EL
schwefelarm sind.


